
Kooperationen: Welche 
Rechtsform passt?

Österreichs kleinstrukturierte 
Landwirtschaft ist in einem har-
ten internationalen Wettbewerb.

Viele Landwirte versuchen daher, 
ihre Betriebe zu vergrößern oder zu spe-
zialisieren. Dabei stoßen einige rasch an 
arbeitswirtschaftliche Grenzen. Koope-
rationen sind eine Möglichkeit, diesem 
Teufelskreis zu entkommen. Betriebsge-
meinschaften verfolgen einerseits wirt-
schaftliche Ziele. Eine gemeinsame Ini-
tiative kann  z. B. leichter Investitions-
kapital aufbringen.

Auch soziale Ziele:  Andererseits verfol-
gen Kooperationen soziale Ziele. Für die 
Betriebsführer soll sich die Arbeitsqua-

lität verbessern und die Arbeitsbelas-
tung vermindern.

Im österreichischen Recht unter-
scheidet man zwischen Personengesell-
schaften...

• Gesellschaft nach bürgerlichem 
Recht (GesBR),
• Offene Gesellschaft (OG) sowie 
• Kommanditgesellschaft (KG)

...und Kapitalgesellschaften, wie z. B.:
• Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbH) oder
• Genossenschaften.

Kapitalgesellschaften sind „juristi-
sche Personen“. Sie sind voll rechtsfähig. 
Die Gesellschafter und die Gesellschaft 
sind getrennt voneinander zu betrach-
ten. Im Gegensatz dazu sind bei Perso-
nengesellschaften die Gesellschafter 
(zumindest ein Teil) persönlich haftbar.

Nachfolgend lesen Sie, welche Rechts-
form für welche Kooperation passt.
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Unser Autor 
Mag. Wilhelm Hogl,
Steuerberater, 
Hollabrunn (NÖ)

Betriebskooperationen haben ihren Anfang oft in einer Maschinengemeinschaft.

Die Betriebe wachsen, die Arbeit ist alleine kaum noch zu bewältigen. Immer mehr  
Landwirte gründen Betriebsgemeinschaften. Doch welche Rechtsform passt für wen?
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Die Gesellschaft nach bürgerlichem 
Recht (GesBR) ist die am einfachs-

ten zu gründende Rechtsform. Sie wird 
durch einen schriftlichen oder mündli-
chen Vertrag begründet. Zur Vermei-
dung von Streitigkeiten ist ein schriftli-
cher Vertrag jedenfalls anzuraten.

Eine Eintragung in das Firmenbuch 
ist nicht erforderlich. Jene Wirtschafts-
güter, die zum Betrieb des gemein-
schaftlichen Unternehmens bestimmt 
sind, werden dem Vermögen der Gesell-
schaft zugeordnet. Grundsätzlich haf-
tet gegenüber den Gläubigern das Ge-
sellschaftsvermögen, jedoch besteht 
eine darüber hinaus gehende Haftung. 
Jeder Gesellschafter haftet mit seinem 
sonstigen Vermögen (sonstiges Betriebs- 
und Privatvermögen) persönlich und 
unbeschränkt. Bei der Geschäftsfüh-

rung ist gesetzlich eine Gesamtge-
schäftsführung aller Gesellschafter ge-
meinsam vorgesehen, wobei die Stim-
menmehrheit entscheidet.

Die Vertretung der Gesellschaft nach 
außen ist nach gesetzlicher Vorgabe 
ebenfalls von allen Gesellschaftern ge-
meinsam vorzunehmen. Es kann gesell-
schaftsvertraglich oder auch durch Ge-
sellschafterbeschluss die Geschäftsfüh-
rung und Vertretung der GesBR 
beliebig abgeändert werden. Es ist daher 
ebenso eine Einzelgeschäftsführung 
oder -vertretung zulässig.

Exakte Verträge nötig:  Es ist anzumer-
ken, dass die gesetzliche Grundlage 
(ABGB) viel Gestaltungsspielraum bei 
den Rechten und Pflichten der Gesell-
schafter einräumt. Diese sollten daher 

in einem schriftlichen Gesellschafts-
vertrag genau bestimmt werden. 

Eine Sonderform der GesBR stellt die 
sogenannte „Kostengemeinschaft“ dar. 
Bei der Kostengemeinschaft schaffen 
mehrere Landwirte eine Maschine zur 
gemeinsamen Nutzung an. Diese nut-
zen ausschließlich die Gesellschafter zu 
Selbstkosten. In diesem Fall liegt kein 
Gewerbebetrieb vor. 

Oft werden jedoch die gemeinsam 
angeschafften Maschinen auch Nicht-
gesellschaftern zur Verfügung gestellt. 
Dabei fallen die verrechneten Preise hö-
her als die Selbstkosten aus. Denn die 
Nichtgesellschafter tragen auch kein 
Investitionsrisiko. Es sollte daher schon 
bei der Planung überlegt werden, ob die 
Maschine auch Dritte nutzen werden 
oder nicht. 

Die GesBR ist ab einem Umsatz von 
700 000 € in das Firmenbuch einzutra-
gen und in eine OG umzuwandeln.

GesBR: Unbedingt Regeln fixieren

Auch bei der Gründung einer offe-
nen Gesellschaft (OG) ist ein 

schriftlicher Vertrag empfehlenswert. 
Die OG ist im Gegensatz zur GesBR 
rechts- und parteifähig. Gesellschaften 
dieser Form werden als eigene Firma 
geführt. Die OG kann daher Eigentü-
merin von Maschinen und Geräten als 
auch Grund und Boden sein sowie 
 Gewerbeberechtigungen inne haben. 
Sie kann jeden erlaubten Zweck sowie 
frei berufliche und land- und forstwirt-
schaftliche Tätigkeiten ausüben.

Die Gründung der offenen Gesell-
schaft ist zwingend in das Firmen-
buch einzutragen. Im Zeitraum zwi-
schen dem Abschluss des Gesell-
schaftsvertrages und der Eintragung 
in das Firmenbuch liegt eine „Vorge-
sellschaft“ in der Rechtsform einer 
GesBR vor. Der Name der Gesell-
schaft hat den Zusatz „OG“ zu tragen. 
Für die OG ist kein Mindestkapital 
notwendig. Die Einlagen eines Gesell-
schafters in die OG können Bar- und 
Sacheinlagen als auch Dienstleistun-
gen (Arbeitsgesellschafter) sein.

Volle Haftung:  Die Gesellschafter  
haften für Verbindlichkeiten der OG 
persönlich, unbeschränkt, unbe-
schränkbar und unmittelbar. Die  
Haftung umfasst daher alle Schulden 
der OG. Grundsätzlich kann der  
zahlende Gesellschafter sich intern  
bei den übrigen regressieren.

Tritt ein Gesellschafter aus der OG 
aus, so besteht eine 5-jährige Nach-
haftung für Verbindlichkeiten, die 
bereits zum Zeitpunkt seines Austrit-
tes bestanden und die innerhalb der 
5-jährigen Nachfrist fällig werden. 

Laut der gesetzlichen Grundlage 
(UGB) sind alle Gesellschafter zur  
Geschäftsführung berechtigt und ver-
pflichtet. Diese kann im Gesellschafts-
vertrag einem oder mehreren Gesell-
schaftern übertragen werden. Die 
übrigen Gesellschafter sind in diesem 
Fall von der Geschäftsführung ausge-
schlossen. Bei Handlungen, die über 

die gewöhnliche Geschäftsführung  
hinausgehen, ist ein Beschluss sämtli-
cher Gesellschafter notwendig. Für die 
Vertretung der OG nach außen ist je-
der Gesellschafter befugt. Auch hier 
kann im Gesellschaftsvertrag einzel-
nen oder mehreren Gesellschaftern 
die Vertretungsbefugnis zugewiesen 
werden. Die OG kann auch eine Pro-
kura vergeben, die im Firmenbuch ein-
zutragen ist. 

Die OG tritt jedenfalls nach außen 
hin auf. Eine reine „Kostengemein-
schaft“ wie bei der GesBR ist daher 
nicht möglich.

OG: Einstieg in das Agrar-Unternehmen

Diese Landwirte haben ihre fünf Betriebe zu einem zusammengelegt. Mehr zur 
„Agrargemeinschaft Biedermannsdorf OG“ lesen Sie in unserer Oktober-Ausgabe.
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Die Kommanditgesellschaft (KG) ist 
eine Personengesellschaft, bei der 

die Haftung gegenüber Gläubigern un-
terschiedlich geregelt ist: Bei den soge-
nannten Kommanditisten ist die Haft-
summe beschränkt.

Haftung unterschiedlich:  Die Komple-
mentäre dagegen haften wie die Gesell-
schafter einer OG persönlich, unbe-
schränkt, unbeschränkbar und unmittel-
bar. Die Haftung der Kommanditisten ist 
auf die in das Firmenbuch eingetragene 
Haftsumme beschränkt. Eine persönli-
che Haftung ist ausgeschlossen, insoweit 
ein Kommanditist die Haftsumme an die 
KG geleistet hat. 

Die KG benötigt ebenfalls kein Min-

destkapital. Die Gesellschafter können, 
wie bei der OG Bar- oder Sachleistungen 
als auch Dienstleistungen erbringen. 
Wobei Kommanditisten typischerweise 
keine Arbeitsleistungen erbringen, son-
dern die sogenannte „Pflichteinlage“ 
(Bar- oder Sachleistungen). Diese muss 
nicht ident mit der oben genannten 
Haftsumme sein. In das Firmenbuch 
wird nur die Haftsumme eingetragen. 

Kommanditisten sind nicht befugt, 
die KG nach außen zu vertreten. Die 
Vertretung obliegt ausschließlich den 
Komplementären. Es ist aber möglich, 
den Kommanditisten Handlungsvoll-
machten oder die Prokura zu erteilen. 

Im Übrigen gilt das für die OG Be-
schriebene auch für die KG.

Gewaltentrennung in der KG

Die Genossenschaft ist eine ju-
ristische Person mit nicht geschlos-
sener Mitgliederzahl, deren Ziel der 
Erwerb oder die wirtschaftliche Be-
tätigung ihrer Mitglieder darstellt. 
Bei einer Genossenschaft mit un-
beschränkter Haftung haften die 
Mitglieder solidarisch mit ihrem 
ganzen Vermögen.

Bekannter sind hingegen die Ge-
nossenschaften mit beschränkter 
Haftung, hier haften die Mitglieder 
in Höhe der zweifachen Einlage. 
Im Genossenschaftsvertrag können 
andere Vervielfacher vereinbart 
werden. Die Genossenschaft wird 
mit der Eintragung in das Firmen-
buch begründet. Im Rahmen der 
Gründung ist eine schriftliche Sat-
zung zu erstellen, deren notwen-
dige Inhalte im Genossenschaftsge-
setz genau geregelt sind. Zudem 
muss die Aufnahme in einen Revi-
sionsverband bekannt gegeben wer-
den. Ein Mindestkapital ist nicht 
erforderlich. Der Jahresabschluss 
ist einer Prüfung durch einen Revi-
sionsverband zu unterziehen.

Das oberste Organ der Genossen-
schaft ist die Mitgliederversamm-
lung (Generalversammlung). Die 
Mitgliederversammlung wählt aus 
ihren Reihen einen Vorstand.

Gemeinschaft 
für Viele

Bei der Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) erfolgt die 

Gründung mit einem schriftlichen Ge-
sellschaftsvertrag (Notariatsakt). Die 
GmbH ist in das Firmenbuch einzutra-
gen. In der Zeit zwischen dem Ab-
schluss des Gesellschaftsvertrages und 
der Eintragung in das Firmenbuch be-
steht die GmbH in Form einer „Vorge-
sellschaft“ in der Rechtsform einer 
GesBR. Im Firmennamen ist der Zusatz 
„GmbH“, „GesmbH“ oder „Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung“ zu führen. 

Bei der GmbH beträgt das Stammka-
pital mindestens 35 000 €. Sie besteht 
aus Stammeinlagen der einzelnen Ge-
sellschafter, wobei die Stammeinlage 
eines Gesellschafters mindestens 70 € 
ausmachen muss. Auf die bar zu leisten-
den Einlagen müssen im Zuge der 
Gründung mindestens 17 500 € einbe-

zahlt werden. Da die Investitionen 
meist ein Vielfaches des Stammkapitals 
von 35 000 € ausmachen, sollte die Auf-
bringung problemlos möglich sein. Das 
Stammkapital darf auch höher sein. 

Erleichterte Gründung:  Seit einigen 
Jahren gibt es auch die sogenannte 
„Gründungsprivilegierung“. Neu zu 
gründende GmbHs müssen nur ein 
Stammkapital von 10 000 € aufbringen 
und zum Gründungszeitpunkt einen 
Betrag von 5 000 € zur Einzahlung brin-
gen. Diese Gründungsprivilegierung en-
det jedoch 10 Jahre nach der Eintragung 
der GmbH in das Firmenbuch, sodass 
spätestens bis zum Ablauf von 10 Jahren 
nach Gründung das Stammkapital auf 
35 000 € erhöht werden muss.

Bei der GmbH handelt es sich um 
eine Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung. Somit ist die Haftung der ein-
zelnen Gesellschafter auf die Höhe ih-
rer Stammeinlage begrenzt. Ist die 
Stammeinlage voll einbezahlt, ist keine 
Nachzahlung erforderlich.

Die Gesellschafter in ihrer Gesamt-
heit bilden das höchste Organ in der 
GmbH, die Generalversammlung. Die 
Generalversammlung bestimmt den 
Geschäftsführer der GmbH. Dieser 
kann aus den Reihen der Gesellschafter 
kommen oder es kann auch ein Nicht-
gesellschafter zum Geschäftsführer be-
stellt werden (Fremdgeschäftsführer).

Falls das Stammkapital 70 000 € und 
die Anzahl der Gesellschafter 50 über-
steigt oder die Arbeitnehmer-Anzahl 300 
übersteigt, so ist ein Aufsichtsrat zu be-
stellen. Der Aufsichtsrat ist ein Kontrol-
lorgan der Eigentümer. Bei einer GmbH 
liegt immer ein Gewerbebetrieb vor.

GmbH: Die Königsklasse der Gemeinschaften

Neben schriftli-
chen Verträgen 
zählt auch die 
Handschlagquali-
tät der Mitglieder.
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Das österreichische Recht kennt 
keine Mischformen von Gesell-

schaften. Für Gemeinschaften oder Ko-
operationen im landwirtschaftlichen 
Bereich ist daher eine der vorne ge-
nannten Rechtsformen zu wählen.

Erleichterte Gründung:  Bei (Maschi-
nen-) Kooperationen fallen kaum Ge-
winne an, da die gesamten Kosten ohne 
erheblichen Gewinnaufschlag an die 
Landwirte verrechnet werden. Das Ziel 
einer Kooperation (siehe oben) ist auch 
nicht die Gewinnmaximierung, sondern 
die nötige Infrastruktur zu möglichst ge-
ringen Preisen für die Mitglieder/Gesell-
schafter zur Verfügung zu stellen.

Grundsätzlich steht bei Personenge-
sellschaften die Personenbezogenheit 
auf die einzelnen Gesellschafter im Vor-
dergrund. Bei Kapitalgesellschaften hin-
gegen die Aufbringung von Kapital.

Für kleine Maschinengemeinschaften 
mit einer geringen Mitgliederzahl wird 
eine Personengesellschaft passend sein. 
Bei Gemeinschaften mit großer Mitglie-
derzahl eine der Kapitalgesellschaften.

Die Wahl der Rechtsform für eine Ko-
operation hängt von diesen Faktoren ab:
1. Finanzierungserfordernisse und 
-möglichkeiten: Für kleinere Maschi-
nengemeinschaften, die nur ein Gerät 
gemeinsam nützen möchten, ist es er-
forderlich, auch die Kosten für die Ver-

tragsgestaltung möglichst gering zu hal-
ten. In diesen Fällen wird eine GesBR 
eventuell in Form einer Kostengemein-
schaft ausreichend sein. Je größer die 
Maschinengemeinschaft, umso mehr 
muss man sich auch die Frage stellen, ob 
man eventuell eine OG/KG oder eine 
der Kapitalgesellschaften wählt.
2. Mobilität und Fungibilität der Un-
ternehmensanteile: Falls sich die Mit-
glieder im Laufe des Investitionsprojek-
tes nicht oder kaum ändern, ist eine der 
Personengesellschaften empfehlenswert. 
Kommt es jedoch zu laufenden Ände-
rungen in der Gesellschafterstruktur, ist 
bei jedem Hinzutritt oder Austritt eines 
Gesellschafters eine aufwendige Um-
gründung zu melden. Ansonsten läuft 
man Gefahr, dass der Fiskus die stillen 
Reserven offenlegt. Bei der GmbH ist  
bei einem Austritt eines Gesellschafters 
ebenfalls eine Bewertung der Anteile zu 
erstellen, jedoch ist keine Umgründung 
wie bei einer Personengesellschaft not-
wendig. Bei der Genossenschaft ist ein 
Ein- und Austritt einfach möglich. Bei 
einer großen Mitgliederzahl ist daher 
diese Rechtsform zu empfehlen.
3. Mitsprache- und Kontrollrechte: 
Bei Personengesellschaften sind die 
Mitsprache- und Kontrollrechte gegen-
über den Kapitalgesellschaften stärker 
ausgeprägt. Sollen alle Gesellschafter 
Einfluss auf die Geschäftsführung neh-
men können, ist es sinnvoll, eine Perso-
nengesellschaft zu gründen. Bei Kapi- 
talgesellschaften sind die Mitsprache-
rechte im Rahmen der Geschäfts- 
führung für die Gesellschafter stark 
eingeschränkt. Dann sollten größere 
Gesellschaften präferiert werden.

So finden Sie die richtige Rechtsform
Im folgenden Teil gibt Wilhelm Hogl Tipps, nach welchen Kriterien Sie die richtige  
Rechtsform für eine geplante Betriebskooperation wählen können.

Die Unterschiede der einzelnen Rechtsformen
Merkmal GesbR OG KG GmbH Gen.

rechtsfähig nein ja ja ja ja

tritt nach außen in Erscheinung ja/nein ja  ja  ja  ja  

Rechtsgrundlage ABGB UGB UGB UGB UGB

Haftung der Gesellschafter unbeschränkt unbeschränkt (un)beschränkt* beschränkt beschränkt

Buchführung EAR EAR EAR Buchführung Buchführung

Eintrag ins Firmenbuch nein ja ja ja ja

Mindestkapital nein nein nein ja nein

Personenkreis klein klein klein groß groß

*Komplementär: unbeschränkt, Kommanditist: beschränkt

Die Unterschiede der 
einzelnen Gesell-

schaftsformen sind je 
nach Ausgangslage  

zu bewerten.

Wer sich in einer Gemeinschaft auf Aufgaben spezialisiert, erledigt diese besser.
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Schnell gelesen
• Der Grundsatz „Prüfe, wer 

sich ewig bindet“ gilt speziell 
bei Betriebskooperationen.

• Neben den geeigneten Part-
nern spielt vor allem die pas-
sende Rechtsform eine Rolle.

• Von der einfachen Maschi-
nengemeinschaft bis zur völli-
gen Verschmelzung von Be-
trieben ist alles machbar.

4. Haftung: Die Beschränkung der Haf-
tung kann vor allem bei größeren Inves-
titionen wichtig sein. Dann kann es 
sinnvoll sein, eine Kapitalgesellschaft in 
Betracht zu ziehen. Die Beschränkung 
der Haftung schützt aber nicht vor ge-
gebenen Bürgschaften oder Hypothe-
ken durch die einzelnen Gesellschafter.
5. Geschäftsführung und Vertretung: 
Bei größeren Maschinengemeinschaften 
kann es häufig zu einer Änderung der 
Gesellschafterstruktur kommen. Das 
sollte man bei der Gründung bedenken.

So sollte man Personengesellschaften 
dann gründen, wenn es unwahrschein-
lich ist, dass es zu einer Änderung der 
Gesellschafter kommt. Denn der Ein-
tritt eines oder mehrerer neuer Gesell-
schafter führt steuerlich zu einer Aufde-
ckung von stillen Reserven, falls dieser 
Hinzutritt von Gesellschaftern nicht im 
Rahmen eines Zusammenschlusses nach 
Umgründungsteuerrecht erfolgt. Bei der 
GmbH und Genossenschaft ist ebenfalls 
eine Änderung der Satzung notwendig. 
Hier bedarf es keiner Umgründung im 
steuerlichen Sinne, somit kann ein Hin-
zutritt oder Austritt einfacher erfolgen.

6. Steuer- und Abgabenbelastung: 
Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass 
Maschinengemeinschaften keine erheb-
lichen Gewinne erzielen werden, da die 
Maschinen zu Selbstkosten an die Mit-
glieder weiterverrechnet werden. Somit 
sind kaum Gewinnspannen vorhanden.

Die Gewinne/Verluste von Personen-
gesellschaften werden anteilig den Ge-
sellschaftern zugewiesen und dem Fi-
nanzamt bekanntgegeben. Das Finanz-
amt weist diese Gewinne bzw. Verluste 
den einzelnen Gesellschaftern durch die 
Einkommensteuerveranlagung zu. Et-
waige Gewinne der Gesellschaft werden 
daher mit dem jeweiligen Einkommen-
steuersatz (zwischen 0 und 50 %) belas-
tet. Verluste der Gesellschaft senken die 
Einkommensteuerbemessungsgrundlage 
und somit auch die Einkommensteuer.

Bei der GmbH sind Gewinne mit ei-
nem Körperschaftsteuersatz von 25 % 
belastet. Der Gesetzgeber hat für Gm-
bHs eine Mindestkörperschaftsteuer in 
Höhe von 5 % des Stammkapitals einge-
führt. Bei einer GmbH mit 35 000 € 
Stammkapital beträgt die Mindestkör-
perschaftsteuer pro Jahr daher 1 750 €. 

Die GmbH sollte in diesem Fall einen 
Gewinn von 7 000 € jährlich erzielen, 
damit die Mindest-KöSt durch entspre-
chende Gewinne gedeckt ist. 

Bei Einlage des Stammkapitals ist auch 
eine Gesellschaftssteuer in Höhe von 1 % 
zu entrichten. Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften sind von der KöSt 
 befreit. Dazu gehören Zucht-, Weide-, 
Winzer- und Maschinengenossenschaf-
ten. Bei anderen Genossenschaften fallen 
ebenfalls 25 % KöSt an. Es ist jedoch keine 
Mindestkörperschaftsteuer vorgesehen.
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